
3

Definition des digitalen Nachlasses

Bevor der Frage nachgegangen werden kann, wie es sich mit der juristischen und 
praktischen Handhabung des digitalen Nachlasses verhält, ist vorab zu klären, 
was dieser Begriff eigentlich umfasst. Ebenso wenig wie eine gesetzliche Rege-
lung zum digitalen Nachlass vorhanden ist lässt sich auf eine Legaldefinition 
zurückgreifen. Der Rechtsanwender steht damit vor der Aufgabe, ältere gesetz-
liche Regelungen von allgemeiner Tragweite auf neue Entwicklungen zu bezie-
hen.1

Umschreiben lässt sich der digitale Nachlass als die „Gesamtheit des digi-
talen Vermögens“2, wobei darunter alle Rechtsverhältnisse des Erblassers im 
Zusammenhang mit informationstechnischen Systemen3 fallen, einschließlich 
des gesamten elektronischen Datenbestandes.4 Präziser ausgedrückt ist der digi-
tale Nachlass die Gesamtheit des digitalen Vermögens des Erblassers, sämtli-
cher gespeicherten Daten, ob auf heimischen Datenträgern, im Internet oder auf 
Clouds, inklusive der Hard- und Software sowie der Zugänge zum World Wide 
Web.5 Damit ist klar, dass nicht nur die Internetkonten des Benutzers zu dessen 
digitalem Erbe gehören, sondern dass dieses beispielsweise auch die auf USB-
Sticks und CDs sowie der Festplatte gespeicherten Dokumente wie Fotos, Filme 
und Dateien sämtlicher Art umfasst.
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Die auf diese Weise betroffenen Rechtsbeziehungen sind vielfältig. Es gehören 
hierzu bestehende Rechtsverhältnisses mit Online-Providern, zum Beispiel mit 
dem E-Mail- oder Cloudspeicheranbieter6 oder aber den Anbietern sozialer Netz-
werke.7 Ebenfalls betroffen sind Urheberrechte an Texten8 sowie Nutzungsrechte9 
an fremden Werken, wozu insbesondere die online erworbenen Rechte an Musik-
werken („MP3’s“) sowie Sprachwerken („E-Books“)10 und digitalen Büchern 
gehören. Ebenso umfasst sind Vertragsverhältnisse, die über das Internet begrün-
det werden11, wie zum Beispiel bei Online-Käufen, Online-Tickets und Online-
Abos. Zu erwähnen sind letztlich auch die Rechte an Domains und Websites12.
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